Anlage 3 zum Gesamtvertrag KBV / Knappschaft

- Onkologie-Vereinbarung -



Die Kassenérztliche Bundesvereinigung

- Kbrperschaft des offentlichen Rechts -

- vertreten durch den Vorstand -

und

die Knappschaft

- vertreten durch die Geschéftsfihrung -

schlieBen als Anlage zum Gesamtvertrag KBV / Knappschaft die nachstehende

Vereinbarung

uber besondere Mal3nahmen zur Verbesserung
der onkologischen Versorgung
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8§ 1 Grundsatze

Ziel der Vereinbarung ist die Forderung einer qualifizierten ambulanten Behand-
lung krebskranker Patienten in der vertragsarztlichen Versorgung. Dadurch sol-
len in der onkologischen Diagnostik und Therapie eine Alternative zur stationa-
ren Behandlung angeboten, Versorgungsengpasse vermieden und die ver-
tragsarztliche onkologische Versorgung verbessert werden.

Im Rahmen einer umfassenden Betreuung und Rehabilitation soll eine wohn-
ortnahe ambulante Behandlung der Patienten durch niedergelassene Vertrags-
arzte erreicht werden.

Dabei soll die Durchfihrung und Koordination der onkologischen Behandlung
von dafur besonders qualifizierten Vertragsarzten in einem umfassenden Ver-
sorgungskonzept gesamtverantwortlich wahrgenommen werden. Dazu gehdort
insbesondere auch eine enge und dauerhafte Kooperation mit anderen an der
Behandlung direkt oder indirekt beteiligten Arzten sowie ein standiger Erfah-
rungsaustausch mit Tumorzentren und onkologischen Fachabteilungen an
Krankenhdusern. Damit soll gesichert werden, dass krebskranke Patienten
nach wissenschaftlich anerkannten, dem jeweiligen Stand der medizinischen
Entwicklung entsprechenden Diagnose- und Therapieplanen ambulant versorgt
werden kdnnen.

Zur Verbesserung der Koordination in der Betreuung von Krebskranken und zur
Forderung der Kooperation der an der Versorgung dieser Patienten Beteiligten
soll die Einrichtung von Leitstellen als Koordinationszentrale angestrebt werden.
Sofern solche bestehen, ist der Vertragsarzt zur Mitarbeit verpflichtet. Dabei
sind arztliche Schweigepflicht, datenschutzrechtliche Bestimmungen sowie die
Richtlinien der KVen zu beachten.

§ 2 Onkologisch verantwortlicher Arzt

Die diagnostische und therapeutische Versorgung von Krebskranken im Sinne
dieser Vereinbarung kann nur von solchen Vertragsarzten Ubernommen wer-
den, die nicht nur die ambulante Behandlung ganz oder teilweise selbst durch-
fuhren, sondern zusatzlich die Gesamtbehandlung entsprechend einem einheit-
lichen Therapieplan unabhangig von notwendigen Uberweisungen leiten und
mit den durch die Uberweisung hinzugezogenen Vertragsarzten koordinieren.
Ein in dieser Weise an der Vereinbarung teilnehmender Arzt wird im Folgenden
als onkologisch verantwortlicher Arzt bezeichnet. Die Tatigkeit als onkologisch
verantwortlicher Arzt ist unabhéngig von der Teilnahme an der hausarztlichen
oder facharztlichen Versorgung. Die Ubernahme der besonderen Versorgungs-
aufgaben nach dieser Vereinbarung erfolgt unbeschadet der vertraglichen Ver-
einbarung gemal 8§ 73 Abs. 1 ¢ SGB V uber die hausarztliche Versorgung zwi-
schen den Spitzenverbanden der gesetzlichen Krankenversicherung und der
Kassenarztlichen Bundesvereinigung.

Bei einer Uberweisung an einen anderen Arzt wird dieser hinzugezogene onko-
logisch tatige Arzt nur dann onkologisch verantwortlicher Arzt im Sinne der Ver-
einbarung, wenn er die jeweiligen Anforderungen an die fachliche Befahigung
erfullt und die Gesamtbehandlung geman Abs. 1 Gbernimmit.
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Durch die besonderen Anforderungen an die ambulante Behandlung krebs-
kranker Patienten insbesondere durch Erfillung der Voraussetzungen gemalf
88 3 bis 5 ergeben sich fur den onkologisch verantwortlichen Arzt nicht nur be-
sondere Belastungen durch erhéhten Zeitaufwand, sondern auch betréachtliche
Kosten fir die Beschaftigung besonders qualifizierten Personals und zusatzli-
che Praxiseinrichtungen speziell zur Versorgung Krebskranker. Wegen der sich
daraus ergebenden Belastungen wird eine besondere Regelung zur Kostener-
stattung fur den onkologisch verantwortlichen Arzt getroffen. Er muss als Vor-
aussetzung fur die Abrechnung dieser besonderen Kosten die in dieser Verein-
barung geforderte fachliche Befahigung und die vollstadndige Erfullung der je-
weils in dieser Vereinbarung festgelegten weiteren Erfordernisse der zustandi-
gen Kassenarztlichen Vereinigung nachweisen.

Der onkologisch verantwortliche Arzt hat seine besondere fachliche Befahigung
nach dieser Vereinbarung durch eine mindestens zweijahrige praktische Tatig-
keit im Rahmen der Weiterbildung oder berufsbegleitend in der Diagnostik und
Therapie maligner Erkrankungen nachzuweisen, die sich insbesondere auf die
Anwendung zytostatischer Substanzen, Zytokine und Hormonpraparate erstre-
cken muss. Die fachliche Befahigung muss der Kassenarztlichen Vereinigung
durch Vorlage von Zeugnissen und Bescheinigungen nachgewiesen werden,
aus denen zu entnehmen ist, dass Kenntnisse und praktische Erfahrungen auf
folgenden Gebieten erworben wurden:

1. Durchfuhrung und Beurteilung diagnostischer Mal3Bnhahmen bei neoplasti-
schen Erkrankungen einschlief3lich der Diagnostik von Begleit- und Folge-
erkrankungen,

2. Pharmakologie, Toxikologie und Pharmakodynamik der medikamentdsen
Krebstherapie,

3. Therapie neoplastischer Erkrankungen einschlief3lich Langzeitbehandlung
unter Anwendung wissenschatftlich anerkannter Therapieverfahren,

Therapie mit Blutbestandteilen,

5. Therapie von Begleit- und Folgeerkrankungen insbesondere die Behand-
lung von Infektionen, thromboembolischen Komplikationen und die
Schmerztherapie,

6. Psychosoziale Krankenbetreuung.

Zur Durchfuhrung der intravasalen (intravends/intraarteriell) zytostatischen
Chemotherapie im Rahmen dieser Vereinbarung ist der Nachweis einer beson-
deren fachlichen Befahigung zusétzlich zur Erfullung der Voraussetzungen
nach Abs. 4 zu fuhren.

Der Nachweis gilt als erbracht

zur Behandlung von malignen hamatologischen Systemerkrankungen und aller
solider Tumoren

1.  fur Internisten durch die Berechtigung zum Fuhren der Schwerpunktbe-
zeichnung "Hamatologie und Internistische Onkologie",

2. fur Internisten ohne Schwerpunktbezeichnung und Arzte fiir Allgemeinme-
dizin durch die Vorlage der anonymisierten Dokumentation von 200 The-
rapiezyklen bei Patienten mit maligner hamatologischer Systemerkran-
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kung, sowie von 500 Therapiezyklen bei Patienten mit soliden Tumoren,
der in Nr. 3 genannten Organgebiete,

zur Behandlung von soliden Tumoren in den genannten Organgebieten

3. fur Facharzte mit onkologischem Tatigkeitsfeld durch die Berechtigung
zum Fuhren der Fachgebiets- bzw. Schwerpunktbezeichnung und durch
die Vorlage der anonymisierten Dokumentation von 200 Therapiezyklen
pro Organgebiet. Als Organgebiet gelten:

— Gastro-Intestinaltrakt
Uro-Genitaltrakt

— Respirationstrakt
- Mamma
— Skelett, Haut, endokrine Organe

Werden die Voraussetzungen flur eines der genannten Organgebiete er-
fullt, ist fur jedes weitere Organgebiet die anonymisierte Dokumentation
von 100 Therapiezyklen vorzulegen.

Aus den in Nr. 2 und 3 geforderten Dokumentationen muss hervorgehen, dass
sich die Therapiezyklen auf die Anwendung der intravasalen zytostatischen
Chemotherapie beziehen. Dartber hinaus ist durch entsprechende Bescheini-
gungen nachzuweisen, dass diese Therapien an Abteilungen oder Stationen mit
jahrlich mindestens 400 Therapiezyklen selbstandig durchgefihrt wurden.

Die Dokumentation der Therapiezyklen muss die Beurteilung des Behand-
lungserfolges und Aussagen zu den Nebenwirkungen enthalten, sowie Anga-
ben zu den supportiven Behandlungsverfahren einschliel3en. Als Therapiezyk-
lus gilt ein zusammenhé&ngender Behandlungsabschnitt von mindestens drei-
wochiger Dauer.

Bestehen trotz der vorgelegten Zeugnisse, Bescheinigungen und Dokumentati-
onen Zweifel an der fachlichen Beféhigung, hat sich die Onkologie-Kommission
in einem Kollogquium nach Abs. 7 Nr. 2 von der Fachkunde des Antragstellers
zu Uberzeugen.

Arzte, die im Bereich der vertragsarztlichen Versorgung bereits onkologisch
tatig sind, aber noch nicht den Status als onkologisch verantwortliche Arzte
nach den Onkologievereinbarungen von 1984 oder 1994 erworben haben und
die Voraussetzungen nach Abs. 5 nicht erfullen, kénnen die Genehmigung zur
Inanspruchnahme der Kostenerstattung fir die intravasale (intravends/intra-
arteriell) zytostatische Chemotherapie erhalten, wenn sie nachweisen, dass sie
innerhalb eines Jahres nach Unterzeichnung dieser Vereinbarung die folgenden
Bedingungen erfillen:

1. Nachweis einer intravasalen zytostatischen Chemotherapie - auch in der
eigenen Praxis - innerhalb der letzten drei, dem Datum der Antragstellung
vorausgegangenen Jahre. Der Nachweis ist zu fuhren durch die Vorlage
der anonymisierten Dokumentation Gber die Halfte der in Abs. 5, Nr. 2 und
3 jeweils geforderten Anzahl von Therapiezyklen und

2. erfolgreiche Teilnahme an einem fachonkologischen Kolloquium gemaf
den Richtlinien der Kassenarztlichen Bundesvereinigung fur Verfahren zur
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Qualitatssicherung nach 8 75 Abs. 7 SGB V vor der fir die Kassenarztli-
che Vereinigung jeweils zustandigen Onkologie-Kommission.

§ 3 Onkologische Behandlung

Die vertragsarztliche Behandlung krebskranker Patienten durch den onkolo-
gisch verantwortlichen Arzt umfasst insbesondere die Durchfiihrung folgender
Maflinahmen:

1. Ausarbeitung eines umfassenden Therapieplanes (Gesamttherapieplan),

2. Information, Beratung und Motivation des Patienten und ggf. seiner Ange-
horigen,

3. fachliche Beratung mitbehandelnder Arzte,

Durchfiihrung der Tumortherapie einschlieRlich der Uberwachung und Do-
kumentation der akuten Therapietoxizitat, der Nebenwirkungen und Zwi-
schenfalle,

4.1 Intravasale (intravenots/intraarteriell) zytostatische Chemotherapie bei ma-
lignen hamatologischen Systemerkrankungen,

4.2 intravasale (intravends/intraarteriell) zytostatische Chemotherapie bei soli-
den Tumoren nach § 2 Abs. 5 Nr. 3,

4.3 endokrine Behandlung sowie die orale zytostatische Behandlung und die
Behandlung mit Zytokinen,

4.4 intrakavitare (intravesikal, intrapleural, intraabdominal, intrathekal) zytosta-
tische Behandlung,

5. Verlaufsbeobachtung und Dokumentation zur Kontrolle des Therapieerfol-
ges,

6. Kontrolle und Behandlung therapiebedingter Nebenwirkungen und Erkran-
kungen,

7.  Sicherstellung einer standigen Hausbesuchsbereitschatft.
Die Durchfihrung und/oder Koordination folgender Mal3nahmen :
1. Operative und/oder strahlentherapeutische Behandlung,

2. Diagnostik und Therapie zusatzlicher Krankheiten,

3.  Supportive Therapie (z. B. Schmerztherapie, Transfusionen),

Zur intensiven Betreuung des Krebskranken durch den onkologisch verantwort-
lichen Arzt gehort auch die Einleitung und/oder Koordination von MalRnahmen
der Rehabilitation wie:

1. Psychosoziale Betreuung des Patienten und seiner Familie,
2 Hinzuziehung komplementérer Dienste,

3. héausliche Krankenpflege,
4

Mitwirkung bei der Einleitung und Durchfuihrung der medizinischen, sozia-
len und beruflichen Rehabilitation.
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8 4 Organisatorische MalBhahmen

Der onkologisch verantwortliche Arzt hat sicherzustellen, dass die o. g. Anforde-
rungen an die Versorgung von Krebskranken erfillt werden. Der zustandigen
Kassenarztlichen Vereinigung gegenuber ist deshalb nachzuweisen:

1. Die standige Zusammenarbeit mit den behandelnden Arzten, insbesonde-
re dem Arzt, der neben der onkologischen Versorgung die tbrige hausli-
che Versorgung tbernimmt,

2. die standige Zusammenarbeit mit Tumorzentren und onkologischen Fach-
abteilungen von Krankenhausern,

3. die Organisation einer standigen Rufbereitschaft zur Beratung und ggf. zur
Ubernahme der Behandlung der Patienten sowie zur konsiliarischen Bera-
tung weiterer, fur den Patienten zustandiger Arzte,

4. die Transportmdglichkeit in die Praxisraume, auch fur bettlgerige Patien-
ten,

5. die Dokumentation der Krebserkrankung und ihres Verlaufs, insbesondere
der histologischen Befunde, der Operations- und der Strahlentherapiebe-
richte sowie der systemischen medikamentésen Therapie, ggf. in Zusam-
menarbeit mit einer Leitstelle,

6. bei der Zubereitung der Zytostatika-L6sung das Vorhalten eines Arbeits-
platzes gemaf den Richtlinien der Unfallversicherungstrager,

7. die fachgerechte Abfallentsorgung nach den Richtlinien der zustandigen
Gesundheits- und Umweltbehdrde.

Fur die Durchfuhrung der intravasalen zytostatischen Chemotherapie hat der
onkologisch verantwortliche Arzt zuséatzlich zu den Anforderungen nach Abs. 1
spezielle Behandlungsplétze einzurichten. Ferner ist dafir die Beschéftigung
qualifizierten Personals (staatlich gepriftes Pflegepersonal mit onkologischer
Erfahrung) sicherzustellen. In begrindeten Ausnahmen kdnnen als Assistenz
qualifizierte Arzthelferinnen hinzugezogen werden. Diese bedirfen einer drei-
jahrigen onkologischen Qualifikation von 120 Stunden, die auch unmittelbar
nach der Einstellung aufgenommen und berufsbegleitend erworben werden
kann.

1. Diese Qualifikation kann in einer onkologischen Schwerpunktpraxis, so-
fern der verantwortliche Arzt zur Onkologie-Vereinbarung zugelassen ist,
oder in einer onkologischen Fachabteilung erworben werden.

2. Nach erfolgter Qualifikation muss das Personal jahrlich an mindestens
zwei onkologischen Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen, die von der
zustandigen Landesarztekammer anerkannt sind.
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8 5 Onkologische Kooperationsgemeinschaft, onkologischer
Arbeitskreis bzw. Qualitatszirkel

(1) Da moglichst die gesamte ambulante Diagnostik und Therapie der Tumor-
krankheit durch den onkologisch verantwortlichen Arzt wohnortnah sicherge-
stellt werden soll, hat er zur umfassenden Planung der Therapie eine onkologi-
sche Kooperationsgemeinschaft zu bilden. In dieser sollen die folgenden Fach-
bereiche vertreten sein:

1. Pathologie,

2. Radiologie,

3. Strahlentherapie,

4.  Chirurgie, Gynékologie, Urologie oder Dermatologie
5. Innere Medizin,

6. Allgemeinmedizin.

Es ist winschenswert, dass auch weitere Fachgebiete in der onkologischen
Kooperationsgemeinschaft vertreten sind. Onkologisch verantwortliche Arzte
kénnen auch gemeinsam Kooperationsgemeinschaften bilden.

(2) Die Mitglieder der onkologischen Kooperationsgemeinschaft treffen dartber
eine schriftliche Vereinbarung, aus der die Mitglieder der Gemeinschaft hervor-
gehen und die der zustandigen Kassenarztlichen Vereinigung vorzulegen ist.

(3) Der onkologisch verantwortliche Arzt hat sicherzustellen, dass durch die onko-
logische Kooperationsgemeinschaft folgende Aufgaben erfillt werden:

1.  Erstellung, Uberpriifung und Anpassung der Diagnose- und Therapiepla-
ne,

2. regelmaRige patientenorientierte Fallbesprechungen,
3. onkologische Konsiliardienste.

(4) Neben der Bildung einer onkologischen Kooperationsgemeinschaft hat der on-
kologisch verantwortliche Arzt in einem interdisziplinaren onkologischen Ar-
beitskreis oder Qualitatszirkel (z. B. beim Tumorzentrum) regelmaiig (mindes-
tens sechsmal jahrlich) mitzuarbeiten.

(5) st fur den Praxissitz des onkologisch verantwortlichen Arztes eine Leitstelle
eingerichtet, ist er verpflichtet, mit dieser nach MalRgabe der ndheren Bestim-
mungen der jeweils zustandigen Kassenarztlichen Vereinigung zusammenzu-
arbeiten (s. 8 1 Abs. 3).

§ 6 Onkologie-Kommission
Im Rahmen der Durchfihrung dieser Vereinbarung richtet die Kassenarztliche Verei-
nigung eine Onkologie-Kommission gemald den Richtlinien der Kassenéarztlichen
Bundesvereinigung fur Verfahren zur Qualitatssicherung nach 8 75 Abs. 7 SGB V
ein.
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8 7 Abrechnung der onkologischen Behandlung

Werden bei der Behandlung von Krebskranken Leistungen erbracht, die in dem
Bewertungsmal3stab fir vertragsarztliche Leistungen (BMA) aufgefiihrt sind,
werden sie nach dieser vergitet.

Zur Erstattung des besonderen Aufwandes, welcher durch die onkologische
Betreuung von Patienten mit floriden Tumorleiden oder maligner Hamoblastose
nach Mafligabe dieser Vereinbarung anféllt, werden dem onkologisch verant-
wortlichen Arzt zusatzlich Kosten erstattet, wenn die in dieser Vereinbarung ge-
nannten Voraussetzungen in ihrer Gesamtheit erfullt worden sind.

1. Fur die Durchfiihrung und/oder Koordination der in 8 3 Abs. 1 - 3 ge-
nannten Maflinahmen erhalt der onkologisch verantwortliche Arzt pro Be-
handlungsfall bei der Behandlung einer Hamoblastose eine Kostener-
stattung in Hohe von Euro 51,13 (Nr. 86502) und bei der Behandlung soli-
der Tumoren Euro 25,56 (Nr. 86503) ggf. zusatzlich zu der Erstattung
nach Nr. 2 oder Nr. 3.

2. Fur die Durchfuhrung einer intrakavitaren (intravesikal, intrapleural,
intraabdominal, intrathekal) zytostatischen Tumortherapie gemalR 8§ 3
Abs. 1 Nr. 4.4 erhalt der onkologisch verantwortliche Arzt eine Kostener-
stattung in H6he von Euro 25,56 (Nr. 86504) pro Behandlungsfall,

3. Fur die intravasale (intravends/intraarteriell) zytostatische Chemotherapie
gemalR 8§ 3 Abs. 1 Nr. 4.1 bzw. 4.2 erhalt der onkologisch verantwortliche
Arzt eine Kostenerstattung von Euro 255,65 (Nr. 86505) pro Behandlungs-
fall.

Sowohl fir die intrakavitare zytostatische Tumortherapie als auch fur die intra-
vasale zytostatische Chemotherapie ist die Angabe der Diagnose und der ver-
wendeten Arzneimittel erforderlich.

Die Kostenerstattungen nach Abs. 2 werden pro Behandlungsfall nur einmal
und nur an einen onkologisch verantwortlichen Arzt im Sinne dieser Vereinba-
rung gezahlt. Wird der Patient an einen anderen onkologisch verantwortlichen
Arzt Gberwiesen mit der MalRgabe, dass dieser die Behandlung und Betreuung
Ubernimmt, hat der Uberweisende Arzt bei seiner Abrechnung den Arzt, an den
Uberwiesen wurde, anzugeben.

Die Kassenarztliche Vereinigung teilt der Knappschaft mit, welche Arzte die in
der Vereinbarung genannten Voraussetzungen erfullen und von ihr fir welche
Therapieverfahren berechtigt worden sind, die 0. g. Kostenerstattungen in An-
spruch zu nehmen.

8§ 8 Dokumentation

Der onkologisch verantwortliche Arzt fuhrt eine vollstandige Verlaufsdokumen-
tation Uber alle von ihm behandelten Patienten (Tumorstatus mit Histologie,
Strahlen- und Chemotherapie inklusive Dosen). Diese Daten sind allen weiter-
oder mitbehandelnden Arzten auch auRerhalb der Sprechstundenzeiten unter
Berucksichtigung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen im notwendigen
Umfang zur Verfigung zu stellen.

Der Inhalt der Dokumentation muss mindestens dem im Anhang beigefligten
Muster entsprechen.
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8§ 9 Teilnahme an der Vereinbarung

Die Teilnahme an dieser Vereinbarung durch Vertragsarzte ist erst nach Ertei-
lung einer Genehmigung durch die jeweils zustandige Kassenarztliche Vereini-
gung mdoglich. Dem Antrag auf Genehmigung ist stattzugeben, wenn der An-
tragsteller nachweist, dass er die in dieser Vereinbarung jeweils geforderten
Voraussetzungen erfullt.

Die Teilnahme an dieser Vereinbarung endet
1. mit der Beendigung der vertragsarztlichen Tatigkeit,

2. mit dem Ablauf des Kalendervierteljahres, in dem der Vertragsarzt seine
Tatigkeit als onkologisch verantwortlicher Arzt einstellt,

3. mit der Feststellung durch die Kassenarztliche Vereinigung, dass der on-
kologisch verantwortliche Arzt die Anforderungen dieser Vereinbarung
nicht oder nicht mehr erfuillt.

Die Genehmigung zur Teilnahme an der Vereinbarung ist mit einer Frist von
zwei Monaten zum Ende eines Kalendervierteljahres durch die Kassenarztliche
Vereinigung zu widerrufen, wenn aufgrund einer Qualitatsprifung im Einzelfall
(Stichprobe) gemald den Richtlinien der Kassenarztlichen Bundesvereinigung
fur Verfahren zur Qualitatssicherung nach 8§ 75 Abs. 7 SGB V festgestellt wur-
de, dass die ordnungsgemal3e Durchfihrung der Vereinbarung nicht mehr ge-
wabhrleistet ist.

V.

§ 10 Inkrafttreten, Ubergangsregelung, Kiindigung
Die Vereinbarung tritt am 1. Januar 2008 in Kratft.

Onkologisch verantwortliche Arzte nach MaRgabe der Onkologievereinbarung
vom 12. November 1984 oder 7. Juni 1994 durfen die Kostenerstattung ftr die
intravasale zytostatische Chemotherapie in Anspruch nehmen, wenn sie inner-
halb eines Jahres nach Unterzeichnung dieser Vereinbarung den Nachweis
erbringen, dass sie die Voraussetzungen des 8 2 Abs. 7 Nr. 1 erfullen. Wird
dieser Nachweis nicht erbracht, endet die Berechtigung mit Ablauf dieser Frist.

Die Anforderungen nach § 2 Abs. 5 Nr. 1 erfillt auch ein Internist mit der Be-
rechtigung zum Fihren der Teilgebietsbezeichnung "Hamatologie".

Die aufgrund der Vereinbarung vom 7. Juni 1994 von den Kassenarztlichen
Vereinigungen erteilten Genehmigungen bleiben unberuhrt.

Antrage auf Teilnahme an der Vereinbarung, die ein Arzt vor Inkrafttreten dieser
Vereinbarung gestellt hat, sind aufgrund der zum Zeitpunkt der Antragstellung
geltenden Bestimmungen zu entscheiden.

Die Vereinbarung kann mit einer Frist von 6 Monaten zum Ende des Kalender-
jahres gekindigt werden.
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Protokollnotiz
zu 8§ 3 der Vereinbarung uber besondere Malinahmen zur Verbesserung
der onkologischen Versorgung

Zytostatika-Rezepturen sind mdoglichst Gber Apotheken zu beziehen, mit denen die
Knappschaft Vereinbarungen nach 8 129 Abs. 5 SGB V getroffen hat. Hierzu stellt
die Knappschaft den Arzten nach § 2 dieser Vereinbarung eine entsprechende Uber-
sicht der Vertragsapotheken zur Verfiigung.
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Anhang
zur Vereinbarung Gber besondere Mal3nahmen zur Verbesserung

der onkologischen Versorgung

Muster fur den Inhalt der Dokumentation (8 8 Abs. 2)

Der onkologisch verantwortliche Arzt fihrt eine vollstandige Verlaufsdokumentation
zum Tumorstatus mit Histologie, Strahlen- und Chemotherapie einschliel3lich der Do-
sen durch.

Diese Daten sind allen weiter- oder mitbehandelnden Arzten unter Beriicksichtigung
datenschutzrechtlicher Bestimmungen im notwendigen Umfang zur Verfigung zu
stellen.

1.

Dokumentationen (Berichte)
—nach Abschluss der onkologischen Untersuchung und Beratung
—nach Abschluss der Tumortherapie
—einmal pro Behandlungsfall (Quartal)
Inhalt und Gliederung der Dokumentation
2.1 Tumordiagnose mit Stadium (gem. ICD-Schlissel)
(pTNM oder spezielle Klassifizierung z. B. ann arbor etc.)
2.2 Primartherapie
(Operation, Strahlentherapie mit Feldern und Dosis)
Systemische Chemotherapie (Hormone, Zytostatika), ggf. Gesamtdosis
2.3 Verlauf, Erfolgsbeurteilung (Remissionen), Komplikationen
2.4 Folgetherapie
2.5 Histologie (Pathologie-Nr., Herkunft, Datum, ggf. Rezeptorstatus)
2.6 Nebendiagnosen
2.7 Anamnese (spezielle onkologische Familien- und Eigenanamnese)

2.8 Untersuchungsbefunde mit allgemein klinischem wie speziellem onkologi-
schen Status (incl. Labordiagnostik, bildgebende Verfahren)

2.9 Epikritische Begutachtung unter Bericksichtigung der aktuell erhobenen
Befunde

2.10 Therapievorschlag
2.11 Nachsorgevorschlag
Nachfolgebericht (Zwischenbericht)

mit Zwischenanamnese, aktuellem Status, epikritischer Begutachtung ein-
schlie3lich Therapie- und Nachsorgevorschlag

Abschlussbericht

(nach dem Tode des Patienten mit Zeitpunkt, Ursache und relevanten Hinwei-
sen)
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Berlin, den Bochum, den
Kassenarztliche Bundesvereinigung Knappschaft
Vorsitzender des Vorstandes Direktor

Seite 13 von 13



	Anlage 3 zum Gesamtvertrag KBV / Knappschaft- Onkologie-Vereinbarung -
	Vereinbarung
	Inhaltsverzeichnis
	§ 1 Grundsätze
	§ 2 Onkologisch verantwortlicher Arzt
	§ 3 Onkologische Behandlung
	§ 4 Organisatorische Maßnahmen
	§ 5 Onkologische Kooperationsgemeinschaft, onkologischerArbeitskreis bzw. Qualitätszirkel
	§ 6 Onkologie-Kommission
	§ 7 Abrechnung der onkologischen Behandlung
	§ 8 Dokumentation
	§ 9 Teilnahme an der Vereinbarung
	§ 10 Inkrafttreten, Übergangsregelung, Kündigung
	Protokollnotiz zu § 3 der Vereinbarung über besondere Maßnahmen zur Verbesserungder onkologischen Versorgung
	Anhang zur Vereinbarung über besondere Maßnahmen zur Verbesserungder onkologischen Versorgung



